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FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

2. ÄNDERUNG 2026 

 

Im Bereich Allgemeines Wohngebiet 

„Am Bildbaum 8“ 

und 9. Änderung „Am Bildbaum 7“ 

 

 

 

 

Abwägung der Bedenken und Anregungen 
aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 

und der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken/Anregungen - Beschluss Beschluss 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Am Verfahren beteiligt wurden folgende Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben, jedoch keine Bedenken/Anregungen geäußert 

haben: 

 - Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz, 13.11.2023 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 06.11.2023 

- Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, 30.11.2023 

- Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab, Abteilung 6, Gesundheitswesen, 13.12.2023 

- PLEdoc GmbH, Essen, 06.11.2023 

- Stadt Grafenwöhr, 30.11.2023 

- Stadt Weiden, 02.11.2023 

- Tennet TSO GmbH, 20.11.2023 

- Zweckverband Steinwaldgruppe, 30.10.2023 

 

 

  

http://www.zwick-ingenieure.de/


Gemeinde Weiherhammer - Flächennutzungsplan 2. Änderung - Fassung vom 24.03.2026 

Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 

zwick ingenieure gmbh    kettelerstraße 11    92637 weiden i. d. opf.    www.zwick-ingenieure.de 3 ⅼ 28 

lfd. 

Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken/Anregungen - Beschluss Beschluss 

1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Tirschenreuth-Weiden i. d. OPf. 

Sachbearbeitung, 06.11.2023 

  

 Klein Michael 

Von: Neumann, Moritz (aelf-tw) <Moritz.Neumann@aelf-

tw.bayern.de> 

Gesendet: Montag, 6. November 2023 10:29 

An: Gemeinde Weiherhammer - Bauamt 

Cc: Beutner, Mathias (aelf-tw); Sauer, Andrea (aelf-tw) 

Betreff: AW: Gemeinde Weiherhammer, Aufstellung Be-

bauungsplan "Am Bildbaum 8" sowie 2. Änderung des FNP; 

Beteiligung der TöB gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Hinweis: Die Nachricht kommt von einem externen Absender 

Sehr geehrter Herr Klein, 

wie besprochen ist für die in den vorgelegten Planunterla-

gen vorgesehenen Ersatzaufforstungsmaßnahmen als spä-

tester Durchführungstermin ein Jahr nach Rechtskraft des 

Bebauungsplanes festzusetzen. Ansonsten bestehen aus 

forstfachlicher Sicht keine Einwendungen. 

Bitte beachten: 

Der Bereich Landwirtschaft des Amts für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten nimmt zum geplanten Vor-

haben wie folgt Stellung: 

Die überplante Fläche wird derzeit nicht landwirtschaft-

lich genutzt. Es ist geplant, die erforderlichen Aus-

gleichs-/Ersatzmaßnahmen teilweise auf internen Kom-

pensationsflächen zu erbringen. Darüber hinaus sind 

externe Kompensationsmaßnahmen auf den Flur Nr. 

337, 342, 535 und 850 der Gemarkung Kaltenbrunn ge-

plant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bebauungsplan ist bereits festgesetzt, dass die Ausgleichs-/Er-

satzmaßnahmen im Zuge der Erschließung umzusetzen sind. 

Es wird ergänzt, dass die Ersatzaufforstungsflächen spätestens ein 

Jahr nach Rechtskraft des Bebauungsplans umzusetzen sind. 

 

 

Im Hinblick auf die Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen ist festzustel-

len, dass diese auch als Ersatzaufforstungsflächen im Sinne des 

Waldgesetzes fungieren, so dass sogenannte produktionsinte-

grierte Maßnahmen (auf landwirtschaftlichen Flächen) im vorlie-

genden Fall von vornherein ausscheiden. Es ist erforderlich, auf 

landwirtschaftliche Flächen zurückzugreifen, um die vom Amt ge-

forderte Ersatzaufforstung (mindestens 50 % der Rodungsfläche) 

zu erbringen. Ausgleichs- und Ersatzaufforstungsmaßnahmen 

werden im gesetzlich erforderlichen Umfang erbracht. 

 

 

 

 

Die nebenstehende Er-

gänzung der Festset-

zung zum Zeitpunkt 

der Umsetzung der Er-

satzaufforstungsflä-

chen wird in den Be-

bauungsplan, Stand 

24.08.2023, mit verklei-

nertem Geltungsbe-

reich eingearbeitet. 

Die 2. Änderung des 

Flächennutzungspla-

nes, Stand 24.08.2023, 

mit verkleinertem Gel-

tungsbereich bleibt 

unverändert. 
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 Diese Flurstücke werden derzeit landwirtschaftlich ge-

nutzt. Agrarstrukturelle Belange sind deshalb durch das 

Vorhaben indirekt betroffen. 

Für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und/oder Ersatz-

maßnahmen sollen keine landwirtschaftlich genutzte 

Flächen beansprucht werden. Das AELF Tirschenreuth-

Weiden Bereich Landwirtschaft empfiehlt deshalb pro-

duktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Moritz Neumann 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Tirschen-

reuth-Weiden i. d. OPf. 

Bereich Forsten 

Kemnather Str. 11 

92690 Pressath 

Telefon +49 (961) 3007-2012 

Handy +49 160 5341830 

Moritz.Neumann@aelf-tw.bayern.de 

Forstwirtschaft macht Holz erst möglich 
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2 Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Weiden, 07.11.2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Angaben zu den Kabelhausanschlüssen werden in den Teil 

A.III, Hinweise Pkt. 1.8 Stromversorgung mit aufgenommen. 

Bei der Bayernwerk Netz GmbH wurde per E-Mail nachgefragt, ob 

mit dem reduzierten Geltungsbereich zwei Trafostandorte erfor-

derlich sind und der eingeplante Standort passt. Nach Mitteilung 

des zuständigen Sachbearbeiters ist ein Trafostandort ausrei-

chend. Dieser wird auf der Grünfläche östlich Parzelle 25 vorgese-

hen und in die zeichnerische Darstellung eingetragen. 
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Auf die vorgesehene Verlegung von Gasversorgungsleitungen 

wird im Teil A.III, Hinweise in einem eigenen Unterpunkt hinge-

wiesen. 

Die übrigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die nebenstehenden 

Ergänzungen der Hin-

weise und zeichneri-

schen Darstellung wer-

den in den Bebauungs-

plan, Stand 24.08.2023, 

mit verkleinertem Gel-

tungsbereich eingear-

beitet. 

Die 2. Änderung des 

Flächennutzungspla-

nes, Stand 24.08.2023, 

mit verkleinertem Gel-

tungsbereich bleibt 

unverändert. 
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3 Bund Naturschutz in Bayern e. V. 

Kreisgruppe Neustadt/WN-Weiden, 01.12.2023 

  

 

 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird auf den bisheri-

gen Bauabschnitt BA I und einen Baumfallstreifen mit einer Breite 

von ca. 15 m an der Westgrenze reduziert. 

Die durchschnittliche Parzellengröße für Einfamilienhäuser inner-

halb des reduzierten Geltungsbereiches liegt bei ca. 650 m². Da 

fast keine Keller mehr gebaut werden, wird im Schnitt folgende 

überbaute Fläche angenommen: 

 Wohnhaus 120 m² 

 Garage mit Nebenraum   60 m² 

 Garagenzufahrt   50 m² 

 Terrasse: 2   20 m² 

Summe 250 m² 

Mögliche überbaute Fläche bei GRZ 0,4 = 650 m² x 0,4 = 260 m². 

Eine Reduzierung der Parzellengröße ist nicht sinnvoll (siehe auch 

Teil B, Begründung Pkt. 3.2). 

Mit den geplanten externen Waldbegründungen auf einer Fläche 

von ca. 3,0 ha wird in erheblichem Maße zur CO2-Bindung beige-

tragen. Da die Wälder klimastabil als Laubmischwald ausgebildet 

werden, wird damit ein erheblicher Teil der klimarelevanten Ver-

luste an CO2-Bindung, bedingt durch die Baugebietsausweisung, 

kompensiert. Eine Trennung der CO2-Bindung zwischen Boden 

und Wald ist nicht zielführend, da diese insgesamt zu betrachten 

ist. 

Im Teil A III, Hinweise wird der Pkt. 1.5 Trinkwasserversorgungsan-

lage mit dem Satz ergänzt: „Zur Einsparung von Trinkwasser wird 

empfohlen, das gesammelte Wasser aus der Zisterne auch als 

Brauchwasser, z. B. zur Toilettenspülung zu nutzen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregungen und 

Hinweise werden in 

den Bebauungsplan 

und die 2. Änderung 

des Flächennutzungs-

plans, Stand 

24.08.2023, mit verklei-

nertem Geltungsbe-

reich eingearbeitet. 
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4 Bergamt Nordbayern bei Regierung von Oberfranken, 

23.11.2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Forderung, dass für die Vorbehaltsfläche „KS 25 Kies und 

Sand“ ein uneingeschränkter, vollkommener Abbau möglich sein 

muss, wird auf die Stellungnahmen zu den Einwänden des Bay. 

Landesamtes für Umwelt und des Regionalen Planungsverbandes 

Oberpfalz Nord verwiesen. Durch die Gebietsreduzierung wird 

nunmehr nur noch marginal in das Vorbehaltsgebiet eingegriffen. 

Hier ist auch ein bewusst bei der Regionalplanausweisung beab-

sichtigter Unschärfebereich zu berücksichtigen. 

Auf die möglichen Immissionseinwirkungen aus dem Vorbehalts-

gebiet und deren Duldung sowie das Verhalten beim Fund alt-

bergbaulicher Relikte wird im Teil A.III, Hinweise in einem eigenen 

Unterpunkt hingewiesen. 

 

 

 

 

 

Der Teil A.III Hinweise 

wird im Bebauungs-

plan, Stand 24.08.2023, 

mit verkleinertem Gel-

tungsbereich wie ne-

benstehend ergänzt. 

Die 2. Änderung des 

Flächennutzungspla-

nes, Stand 24.08.2023, 

mit verkleinertem Gel-

tungsbereich bleibt 

unverändert. 
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5 Bayerisches Landesamt für Umwelt, 24.11.2023   
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Es ist zutreffend, dass ein Teil des Geltungsbereichs sich mit dem 

Vorbehaltsgebiet KS 25 überschneidet. Nach der nunmehr ge-

planten Verkleinerung des Geltungsbereiches umfasst die unmit-

telbare Überschneidung (mit CAD ermittelt) ca. 7.700 m². Das ge-

samte Vorbehaltsgebiet wurde grob mit 118 ha ermittelt. Aus der 

Sicht der Gemeinde Weiherhammer wird deutlich, dass, auch 

wenn Abstandsflächen bei einer Rohstoffgewinnung zu berück-

sichtigten sind, faktisch nur ein kleiner Teil des Vorbehaltsgebie-

tes überplant wird. Abstände bis 300 m werden nicht für realis-

tisch gehalten, da bei einem Kies-/Sandabbau bis 8 m nicht damit 

zu rechnen ist, dass gesprengt werden muss. 

Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass bei der Abgrenzung von 

Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten ein sogenannter Unschärfebe-

reich von ca. 100 m bewusst gewollt ist, um einen planerischen 

Spielraum einzuräumen. 

Außerdem ist festzustellen, dass der Grundstückseigentümer, die 

Bayerischen Staatsforsten AÖR, einen Grundstücksvertrag mit der 

Gemeinde Weiherhammer abgeschlossen haben mit dem Ziel, ein 

Wohngebiet auszuweisen. Von Seiten des Grundstückseigentü-

mers gab es zu keiner Zeit Hinweise, dass ein Verkauf an einer 

Rohstoffgewinnung scheitern würde, indem entsprechende Ver-

pflichtungen bestünden. Insofern konnte die Gemeinde Weiher-

hammer darauf vertrauen, dass eine Wohngebietsentwicklung im 

Hinblick auf die regionalplanerische Ausweisung möglich sein 

wird, und hat deshalb die vorliegende Planung, die nunmehr, 

nach Verkleinerung, noch deutlich weniger in das Vorbehaltsge-

biet eingreift, auf den Weg gebracht wird. Die Gemeinde Weiher-

hammer beabsichtigt deshalb, an der Gebietsausweisung (mit 

nunmehr verkleinertem Umgriff) festzuhalten. 
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Auf die möglichen Immissionseinwirkungen aus dem Vorbehalts-

gebiet und deren Duldung wird im Teil A.III, Hinweise in einem ei-

genen Unterpunkt hingewiesen. 

Der Teil A.III Hinweise 

wird im Bebauungs-

plan, Stand 24.08.2023, 

mit verkleinertem Gel-

tungsbereich wie ne-

benstehend ergänzt. 

Die Begründung und 

der Umweltbericht zur 

2. Änderung des Flä-

chennutzungsplans 

wird ebenfalls ergänzt. 
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6 Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab, 

Sachgebiet 42, Bauamt (Recht), 01.12.2023 
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Zu I) Einwände: keine Bedenken und Anregungen 

 

 

Zu II) Hinweise: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im 

Zuge der Beantragung der Genehmigung des Flächennutzungs-

planes beachtet. 

 

 

 

 

 

Die 2. Änderung des 

Flächennutzungspla-

nes, Stand 24.08.2023, 

mit verkleinertem Gel-

tungsbereich bleibt 

unverändert. 
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7 Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab, 

Sachgebiet 42, Technischer Umweltschutz, 23.11.2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fachliche Einverständnis zum vorliegenden schalltechnischen 

Gutachten wird zur Kenntnis genommen. Das Gutachten wurde 

zwischenzeitlich für den verkleinerten Geltungsbereich überarbei-

tet. 

Die Mitberücksichtigung des neuen Baugebietes „Am Bildbaum 8“ 

bei der geplanten Vergärungsanlage auf der ehemaligen Deponie 

Kalkhäusl wird begrüßt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan 

und die 2. Änderung 

des Flächennutzungs-

plans, Stand 

24.08.2023, mit verklei-

nertem Geltungsbe-

reich bleiben ansons-

ten unverändert. 
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8 Regierung der Oberpfalz, 15.12.2023   
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http://www.zwick-ingenieure.de/


Gemeinde Weiherhammer - Flächennutzungsplan 2. Änderung - Fassung vom 24.03.2026 

Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 

zwick ingenieure gmbh    kettelerstraße 11    92637 weiden i. d. opf.    www.zwick-ingenieure.de 17 ⅼ 28 

lfd. 

Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken/Anregungen - Beschluss Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, auch zu den 

einschlägigen Zielen und Grundsätzen des LEP 2023. Die Ge-

meinde Weiherhammer beabsichtigte die Umsetzung eines 

schlüssigen, langfristig angelegten Bebauungskonzepts mit Be-

rücksichtigung einer verdichteten Bebauung, wobei die Festset-

zung der Bauabschnitte dem sukzessiv anfallenden Bedarf Rech-

nung tragen sollte. 

Nach nochmaliger Abstimmung mit der Regierung der Oberpfalz, 

Höhere Landesplanungsbehörde, wird der Geltungsbereich nun-

mehr deutlich verkleinert. Der reduzierte Umfang wird nach er-

neuter Rücksprache mit der Höheren Landesplanungsbehörde be-

fürwortet, allerdings mit der Maßgabe, den Bedarfsnachweis zu 

überarbeiten und einen entsprechenden Bedarf auch rechnerisch 

nachzuweisen. Eine Überarbeitung des Bedarfsnachweises ent-

sprechend den getroffenen Vorgaben wird in die geänderten 

Planunterlagen eingearbeitet (unter Berücksichtigung der ein-

schlägigen Arbeitshilfen). Wie angeregt, wird der Bedarfsnachweis 

aus dem Begründungstext herausgenommen, und als Anlage Teil 

C den Bebauungsplanunterlagen beigefügt. 

Der Bedarfsnachweis (rechnerische Ermittlung) ergibt im Ergebnis, 

dass der Umfang der geplanten Ausweisung dem ermittelten Be-

darf entspricht. 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden 

Änderungen mit Ver-

kleinerung des Gel-

tungsbereiches, Über-

arbeitung des Bedarfs-

nachweises und Her-

ausnahme des Bedarfs-

nachweises aus der Be-

gründung (gesonderte 

Anlage Teil C) wird in 

den Bebauungsplan, 

Stand 24.08.2023, ein-

gearbeitet. 

Die Verkleinerung des 

Geltungsbereichs wird 

in die 2. Änderung des 

Flächennutzungsplans 

eingearbeitet. 
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9 Regionaler Planungsverband Oberpfalz Nord, 27.11.2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen zu den regionalplanerischen Zielen werden zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der Forstverwaltung und der Unteren Natur-

schutzbehörde im Hinblick auf die Beanspruchung von Wald und 

das landschaftliche Vorbehaltsgebiet werden entsprechend ge-

würdigt. 

Es ist zutreffend, dass ein Teil des Geltungsbereichs sich mit dem 

Vorbehaltsgebiet KS 25 überschneidet. Nach der nunmehr ge-

planten Verkleinerung des Geltungsbereiches umfasst die unmit-

telbare Überschneidung (mit CAD ermittelt) ca. 7.700 m². Das ge-

samte Vorbehaltsgebiet wurde grob mit 118 ha ermittelt. Aus der 

Sicht der Gemeinde Weiherhammer wird deutlich, dass auch 

wenn Abstandsflächen bei einer Rohstoffgewinnung zu berück-

sichtigten sind, faktisch nur ein kleiner Teil des Vorbehaltsgebie-

tes überplant wird. Abstände bis 300 m werden nicht für realis-

tisch gehalten, da bei einem Kies-/Sandabbau bis 8 m nicht damit 

zu rechnen ist, dass gesprengt werden muss. Es ist außerdem zu 

berücksichtigen, dass bei der Abgrenzung von Vorrang- oder Vor-

behaltsgebieten ein sog. Unschärfebereich von ca. 100 m bewusst 

gewollt ist, um einen planerischen Spielraum einzuräumen. 
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Außerdem ist festzustellen, dass der Grundstückseigentümer, die 

Bayerischen Staatsforsten AÖR, einen Grundstücksvertrag mit der 

Gemeinde Weiherhammer abgeschlossen haben mit dem Ziel, ein 

Wohngebiet auszuweisen. Von Seiten des Grundstückseigentü-

mers gab es zu keiner Zeit Hinweise, dass ein Verkauf an einer 

Rohstoffgewinnung scheitern würde, indem entsprechende Ver-

pflichtungen bestünden. Insofern konnte die Gemeinde Weiher-

hammer darauf vertrauen, dass eine Wohngebietsentwicklung im 

Hinblick auf die regionalplanerische Ausweisung möglich sein 

wird, und hat deshalb die vorliegende Planung, die nunmehr, 

nach Verkleinerung, noch weniger in das Vorbehaltsgebiet ein-

greift, auf den Weg gebracht. Die Gemeinde Weiherhammer be-

absichtigt deshalb, an der Gebietsausweisung (mit nunmehr ver-

kleinertem Umgriff) festzuhalten. 

Auf die möglichen Immissionseinwirkungen aus dem Vorbehalts-

gebiet und deren Duldung im Teil A.III, Hinweise in einem eige-

nen Unterpunkt hingewiesen. 

Bezüglich des Bedarfsnachweises werden die von der Regierung 

der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde, vorgebrachten 

Punkte entsprechend gewürdigt, und in die Planunterlagen einge-

arbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan 

und die 2. Änderung 

des Flächennutzungs-

plans, Stand 

24.08.2023, mit verklei-

nertem Geltungsbe-

reich bleiben ansons-

ten unverändert. 
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10 Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, 07.11.2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis bezüglich des nicht geltend zu machenden Entschä-

digungsanspruchs gegenüber dem Baulastträger wird in den Teil 

A.III, Hinweise aufgenommen. 

 

Im Bebauungsplan, 

Stand 24.08.2023, wird 

der Teil A.III, Hinweise, 

wie nebenstehend er-

gänzt. 

Die 2. Änderung des 

Flächennutzungsplans, 

Stand 24.08.2023, 

bleibt unverändert. 
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11 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Süd   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straßennamen und Hausnummern werden nach der Festlegung 

zeitnah weitergegeben. 

Ebenso das planende Ingenieurbüro und die bauausführende 

Firma. 

 

  

http://www.zwick-ingenieure.de/


Gemeinde Weiherhammer - Flächennutzungsplan 2. Änderung - Fassung vom 24.03.2026 

Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 

zwick ingenieure gmbh    kettelerstraße 11    92637 weiden i. d. opf.    www.zwick-ingenieure.de 23 ⅼ 28 

lfd. 

Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken/Anregungen - Beschluss Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die aufgeführten Anforderungen werden im Rahmen der Erschlie-

ßungsplanung und Bauausführung, soweit erforderlich berücksich-

tigt. 

 

 

Die nebenstehenden 

Forderungen werden 

im Zuge der weiteren 

Planungen berücksich-

tigt. Der Bebauungs-

plan und die 2. Ände-

rung des Flächennut-

zungsplans, Stand 

24.08.2023, mit verklei-

nertem Geltungsbe-

reich bleiben ansons-

ten unverändert. 
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12 Wasserwirtschaftsamt Weiden, 01.12.2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Landratsamt Neustadt/WN, SG 45 Bodenschutz, wurde 

schon mitgeteilt, dass das Plangebiet frei von Altlasten ist. 
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Im Teil B, Begründung, Pkt.2.5 Erschließung ist beschrieben, dass 

eine Anbindung an das vorhandene Wasserverteilsystem in der 

Ahornstraße und im Erlenweg vorgesehen ist. Außerdem soll zur 

Erhöhung der Versorgungssicherheit eine neue Wasserleitung 

nach Mantel entlang der Staatsstraße St 2166 gebaut werden. 

 

 

Unter Teil A.III, textliche Festsetzungen Pkt. 2.12 wird auf allen 

Parzellen, außer bei Tinyhäusern der Einbau einer Retentionszis-

terne mit einem Mindestvolumen von 5 m³ verbindlich festge-

setzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Das geplante Baugebiet wurde bei der Bemessung der Mischwas-

serbehandlungsanlage noch nicht berücksichtigt. Die Gemeinde 

Weiherhammer hat bereits die Überrechnung der Mischwasserbe-

handlungsanlage beauftragt. Falls erforderlich, wird die Misch-

wasserbehandlung im erforderlichen Umfang erweitert. 
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Die aufgeführten empfohlenen Maßnahmen (erhöhte Anordnung 

von Zugängen und der Abschluss einer Elementarversicherung 

werden in den Teil A. III, Hinweise übernommen. 

 

 

Die aufgeführten Hinweise zum Bodenschutz werden in den Teil 

A. III, Hinweise übernommen. 
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Zu diesen Anmerkungen wird auf den Teil D, Umweltbericht ver-

wiesen. Unter Pkt. 2.1 und 2.5 ist das Schutzgut Boden ausführlich 

beschrieben und abgehandelt. 

 

Im Bebauungsplan, 

Stand 24.08.2023, wird 

Teil A.III, Hinweise, wie 

nebenstehend ergänzt. 

Die 2. Änderung des 

Flächennutzungsplans, 

Stand 24.08.2023, mit 

verkleinertem Gel-

tungsbereich bleibt 

unverändert. 
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